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II
Ausfertigung der Änderung der Anlage zum Honorar-

verteilungsmaßstab der Kassenzahnärztlichen Vereini-
gung Westfalen-Lippe in der Fassung vom 15.03.2000, 

zuletzt geändert durch Beschluß der Vertreterver-
sammlung der KZVWL am 19.05.2000

Kassenzahnärztliche Vereinigung 
Westfalen-Lippe

Ausfertigung der Änderung 
der Anlage zum Honorarverteilungsmaßstab 

der Kassenzahnärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe 
in der Fassung vom 15.03.2000, 

zuletzt geändert durch Beschluß der Vertreterversammlung der KZVWL 
am 19.05.2000

Bek. der Kassenzahnärztlichen Vereinigung

Westfalen-Lippe v. 14.5.2001

Die Vertreterversammlung der Kassenzahnärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe hat in ihrer 
Sitzung am 11.05.2001 die folgende Änderung der Anlage zum Honorarverteilungsmaßstab der 
KZVWL beschlossen:

§ 11 
Ziffer 6 der Anlage zum HVM

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen, 
Friedrichstr. 62-80, 40217 Düsseldorf 1 / 2

https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud
https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/mblnrw/2001-42
https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/mblnrw/2001-s921


"Wird eine Budgetüberschreitung für alle Krankenkassen eines Verbandes bzw. nach Kassenar-
ten festgestellt und reichen die gemäß Anlage zum HVM einbehaltenen Beträge nicht aus, um 
die berechtigten Rückzahlungsansprüche der Krankenkassen zu befriedigen, wird die nach Kas-
senarten bzw. einzelnen Kassen getrennt ermittelte prozentuale Überschreitung anteilig, orien-
tiert am Abrechnungsvolumen für die Bereiche KCH und KB, PAR, Prothetik und Kieferorthopädie 
einbehalten.

Soweit nur für einzelne Krankenkassen eine Budgetüberschreitung festgestellt wird, werden die 
gemäß §§ 2, 3, 4, 5, 6 und 7 einbehaltenen Beträge ausgezahlt. Um die berechtigten Rückzah-
lungsansprüche der Krankenkassen zu befriedigen, wird die nach einzelnen Kassen getrennt er-
mittelte prozentuale Überschreitung anteilig, orientiert am Abrechnungsvolumen für die Bereiche 
KCH und KB, PAR, Prothetik und Kieferorthopädie, gegenüber dem die Überschreitung verursa-
chenden Vertragszahnarzt einbehalten."

Münster, den 14.05.2001

Dr. Dietmar Gorski 
Vorsitzender des Vorstandes

Dr. Konrad Koch 
Vorsitzender der Vertreterversammlung
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